
Der Finanzpartner 
für Ihre Primär-
versorgungseinheit
Ihre Standesbank.

Eine gesunde Verbindung. 
apobank.at/pve



Ihr Finanzpartner    
Die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG ist PVE-Finanzpartner und unterstützt Sie gerne 
bei der Gründung oder Erweiterung Ihrer Primärversorgungseinheit.

Als Standesbank für die Ärzteschaft sind wir der prädestinierte Finanzpartner für die Gründung einer PVE. Auf Grund 
unserer mehr als 100jährigen Erfahrung können wir Ihnen umfassende Beratung anbieten, wobei wir mit unseren maß- 
geschneiderten Finanzlösungen stets am Puls der Zeit bleiben.

Aus Mitteln der Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility- RRF) der Europäischen Union kann 
eine PVE-Förderung eingereicht werden, die in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Direktförderung 
gewährt wird.
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Von der Idee bis in den laufenden Betrieb 
sind viele Themen zu bedenken:

• Akquise von Personal und Kapital
• Aufbau Unternehmensstruktur
• Festlegung Betriebsorganisation
• Entwicklung Marketingkonzept
• Beschaffung Telefonie- und

IT-Lösungen, Praxisausstatung

• Etablierung
• Weiterentwicklung

Betriebsorganisation
• Personaleinsatzplanung

• Akquise von
Patientinnen/Patienten

• Entwicklung neuer
Leistungsangebote

• Kooperation mit Fachärzten
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• Informationssammlung
• Zusammensetzung des Kernteams
• Entwicklung Versorgungskonzept
• Erstellung Business Plan
• Wahl Rechtsform
• Wahl Standort und Räumlichkeiten
• Wahl Organisationsform
• Kooperation mit sonstigen

Dienstleistern (Bandagist,
Apotheke, etc.)

Ihr Weg zur PVE   

!Wir begleiten Sie 
auf Ihrem Weg!  
Aufgrund unserer umfassenden 
Erfahrung und unseres qualitativ 
hochwertigen Netzwerkes an 
Branchenpartnern können wir 
Sie bei jedem Schritt optimal 
betreuen. 



Ihre Finanzierung
Gemeinsam finanzieren wir Ihr Gesamtprojekt

Wer wird finanziert?

Was wird finanziert?

Wie wird gefördert?

Primärversorgungszentren (PVE) mit eigener Rechtspersönlichkeit (OG, GmbH, Verein, 
Genossenschaft), die den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Primärversorgung in 
Primärversorgungseinheiten (PrimVG BGBL I Nr. 131/2017) entsprechen.
Nicht finanziert werden Einzelunternehmen bzw. GesnBR.

Investitionen in das Primärversorgungszentrum (Bau-/Umbaumaßnahmen, Einrichtung,  
medizinische Geräte, IT-Kosten, sonstige Geschäftsausstattung), Immobilienkauf,  nachhaltige 
Mobilität, Fort- und Weiterbildung, …

Für PVE-Gründung bzw. Investitionen in bestehende PVEs besteht die Möglichkeit eines 
begünstigen Förderkredites (aws erp-Kredit), so die Voraussetzung erfüllt sind. 

Welche Variante des aws erp-Kredites möglich ist, hängt von der Projekthöhe als auch von den 
Investitionen ab.

Überblick:
 förderbare Kosten: aktivierungsfähige Kosten (z.B. Kaufpreis, Errichtung, Einrichtung,

med. Geräte, EDV,...
 Projektdauer: 2 Jahre
 (zins-)günstige Kredite mit Fixzinssatz, flexibler Laufzeit und tilgungsfreien Zeiten

Wichtig: Der Antrag wird vor Projektstart gestellt – inklusive Unternehmens- und Projekt-
beschreibung. 

Die Beantragung erfolgt über die Homepage der AWS durch Sie persönlich,  den Steuerberater 
oder den PVE-Manager. Wir unterstützen Sie hierbei gerne.

Wie wird finanziert? 

Welche Konditionen?

Welche Eigenmittel / 
Besicherung?

Ein Eigenmittelanteil sowie die Besicherung der Finanzierung ist individuell je Projekt zu beurteilen.

� Individuelle und projektbezogene Finanzierungslinie auf Basis eines Investitionskredites 
und/oder Kontokorrentkredites 

� Zwischenfinanzierung der Förderung (erp-Kredite)

� fristenkonform

� Variabler oder fixer Zinssatz möglich

� Tilgungsfreier Zeitraum bis zu 1 Jahr nach Inbetriebnahme

� Rückzahlung in monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Raten 

� Kapital- oder Pauschalraten möglich



www.apobank.at/pve	 Eine gesunde Verbindung.

Unsere PVE-Spezialistin stehen Ihnen gerne für ein 
unverbindliches Beratungsgespräch zur Verfügung:
(Videoberatung möglich)

Prok. Sabine Martschini
Tel. +43 (0)5 04243 - 110
sabine.martschini@apobank.at

Vernetzung
mit den Kammern,

die auch Eigentümer
der Bank sind

Standesbank 
mit über 

100jähriger 
Expertise 

Spezielles 
Produktportfolio
zugeschnitten auf

die Ärzteschaft 

Einzigartiges 
Netzwerk

von Architekten 
über Steuerberater 
und Notare bis hin 

zu Ordinations-
ausstattern 

Erfahrene
Know-how-Träger
zu den Themen  
Praxisgründung,

Praxisübernahme 
und PVE

Betriebs-
wirtschaftliche

Begleitung sowie
Unterstützung der 
Planrechnung für 

die jeweiligen 
Projekte 

Auf Ihre Situation
maßgeschneidertes

Versicherungs-
paket

€
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Zentrale Wien
Spitalgasse 31, 1090 Wien
www.apobank.at

Kundenservice
T +43 (0)5 04243
M info@apobank.at

Dornbirn dornbirn@apobank.at
Graz graz@apobank.at
Innsbruck innsbruck@apobank.at

Linz linz@apobank.at
Salzburg salzburg@apobank.at
Wien info@apobank.at

Wenn Sie möchten, können Sie bereits beiliegendes Formular zum Gespräch mitnehmen.




